
SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 20/2591
20. Wahlperiode 15. Oktober 2024

Gesetzentwurf

der Landesregierung - Finanzministerium

Entwurf eines 

Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung eines

Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024

(Nachtragshaushaltsgesetz 2024)

Vom  . Dezember 2024



Drucksa  che 20/2591                                         Schleswig-Holsteinischer Landtag - 20. Wahlperiode  

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Nachtragshaushalt 2024

Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird in Einnahmen und Aus-
gaben auf

- 336.298.800 Euro

festgestellt.

Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2024 vom 21. März 2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 106) 
festgestellte Haushalt wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt

23.164.086.500 Euro

neu festgestellt.

Die Verpflichtungsermächtigungen bleiben unverändert.

Die Kreditermächtigung in § 2 Absatz 1 des Haushaltsgesetzes 2024 verringert sich 
um

- 622.905.300 Euro

auf insgesamt

6.314.879.400 Euro.
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§ 2

Änderung des Haushaltsgesetzes 2024

Das Haushaltsgesetz 2024 wird wie folgt geändert:

1. Der § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

„(1) Das Finanzministerium darf zur Deckung der Ausgaben Kredite bis zum 
Höchstbetrag von 

6.314.879.400 Euro

für das Haushaltsjahr 2024 aufnehmen. Bei Diskontpapieren ist nur der Netto-
betrag auf die Kreditermächtigung des jeweiligen Haushaltsjahres anzurech-
nen.“

2. Der § 2 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

„(4) Als Grundlage für die Steuerung der Zinsausgaben in den Jahren bis 2029
werden im Haushaltsjahr 2024 folgende Plangrößen für die gesamten Zins-
ausgaben zugrunde gelegt: 

- für 2025: 555.000.000 Euro,

- für 2026: 631.000.000 Euro, 

- für 2027: 644.000.000 Euro, 

- für 2028: 721.000.000 Euro und 

- für 2029: 786.000.000 Euro. 

Im Haushaltsansatz und in den unter Satz 1 ausgewiesenen Plangrößen sind 
für die Zinsänderungsrisiken (§ 3 Absatz 3 Satz 3) enthalten: 

- für 2024: 0.000.000 Euro, 

- für 2025: 15.000.000 Euro, 

- für 2026: 43.000.000 Euro, 

- für 2027: 54.000.000 Euro, 

- 3 -



Drucksa  che 20/2591                                         Schleswig-Holsteinischer Landtag - 20. Wahlperiode  

- für 2028: 73.000.000 Euro und 

- für 2029: 104.000.000 Euro.“

3. Der § 8 Abs. 20 wird wie folgt geändert:

„(20) Das Finanzministerium wird ermächtigt, dem Sondervermögen IMPULS 
2030 oder der Rücklage IMPULS 2030 für Kostensteigerungen bei 

1. Hochbaumaßnahmen des Landes, 

2. Baumaßnahmen in Krankenhäusern nach Maßgabe des Krankenhausge-
setzes für das Land Schleswig-Holstein (LKHG) und

3. der Umsetzung der Breitbandstrategie des Landes

bis zu 200.000.000 Euro zuzuführen, soweit die Zuführung gedeckt ist.“

4. Der § 8 Abs. 23 Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

„(23) Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Touris-
mus und das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport wer-
den ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium,

1. die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) mit der Errichtung 
und der Umsetzung eines Entwicklungsfonds („Entwicklungsfonds 
Schleswig-Holstein“) zur Unterstützung der Kommunen durch Darle-
hensvergabe bis zu einer Gesamthöhe von insgesamt 1.000.000.000 
Euro beim Erwerb von Grundstücken zum Zwecke der Schaffung und 
Sicherung von gewerblichen, industriellen und/oder wohnbaulichen Flä-
chen zu beauftragen; die von der IB.SH gewährten Darlehen dürfen ei-
ne Laufzeit von maximal zehn Jahren haben;“
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5. In § 10 wird folgender neuer Absatz 5 angefügt: 

„(5) Das Finanzministerium wird ermächtigt, auf Antrag der zuständigen obers-
ten Landesbehörden für Einnahmen, die im Zusammenhang mit den Notkredi-
ten der Vorjahre stehen, Titel einschließlich Haushaltsvermerken einzurichten 
und zu ändern, soweit die Einnahmen anschließend zur Tilgung verwendet 
werden.“

6.  In § 21 wird folgender neuer Absatz 7 angefügt:

„(7) Das Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Ver-
braucherschutz wird ermächtigt, mit dem Schleswig-Holsteinischen Gemeinde-
tag e.V. und dem Städteverband Schleswig-Holstein eine Verwaltungsverein-
barung zum Zweck des Ausgleichs des bei den örtlichen Ordnungsbehörden 
durch den mit Artikel 2 der Verordnung zur Durchführung des Cannabisgeset-
zes und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 18. Juni 2024 (GVOBl. Schl.-
H. S. 467) entstehenden finanziellen Mehraufwands unter Verzicht auf die 
dem Land Schleswig-Holstein gemäß § 90 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten (zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
12. Juli 2024, BGBl. 2024 I Nr. 234) zustehenden Bußgelder abzuschließen.“

7. Der § 24 Absatz 9 wird wie folgt geändert: 

„(9) Zur Umsetzung von Bundesprogrammen zur Förderung der Digitalisierung
des Schulwesens darf das Finanzministerium auf Antrag des Ministeriums für 
Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur erfor-
derliche Titel einschließlich Verpflichtungsermächtigungen mit den entspre-
chenden Ansätzen und erforderlichen Haushaltsvermerken einrichten, umset-
zen und ändern sowie Planstellen und Stellen ausbringen, soweit die Maßnah-
men gedeckt sind.“
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§ 3

Haushaltsübersichten

Abweichend von § 14 Absatz 1 Landeshaushaltsordnung werden dem Haushaltsplan
nur folgende Anlagen beigefügt:

1. Gruppierungsübersicht 

2. Funktionenübersicht 

§ 4

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft.
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I.  Allgemeine Begründung

Der Haushalt 2024 wurde vom Schleswig-Holsteinischen Landtag am 24. März 2024 
beschlossen. 

Im Haushaltsvollzug 2024 haben sich Änderungen abgezeichnet, die mit dem vorlie-
genden Entwurf eines Nachtrags zum Haushalt 2024 nachvollzogen werden sollen. 
So können in 2024 beispielsweise Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Flächen in 
Brunsbüttel vereinnahmt werden. Darüber hinaus steht inzwischen fest, dass die ver-
anschlagten Notkreditmittel nicht in voller Höhe benötigt werden. Zudem sind Rück-
zahlungen aus der Anlage der Mittel des Sondervermögens Energie- und Wärme-
wende, Klimaschutz und Bürgerenergie zu erwarten, die in 2024 der Sondertilgung 
des Notkredits zugeführt werden müssen. Des Weiteren ergibt sich eine Entlastung 
bei den Zinsausgaben. Zugleich wird die Vorsorge Grund- und Kinderfreibeträge 
nicht benötigt. Im Ergebnis können dadurch notwendige Mehrbedarfe (u. a. insbe-
sondere Beihilfe und Heilfürsorge) gedeckt, die vorgesehene Entnahme aus dem 
Sondervermögen IMPULS reduziert und die Nettokreditaufnahme abgesenkt werden.

In Ermangelung von Ermächtigungen müssen darüber hinaus erforderliche Änderun-
gen über einen Nachtragshaushalt bewirkt werden.
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II.  Einzelmaßnahmen

Zu § 1 Nachtragshaushalt 2024

Zu Absatz 1 und 2

Grundlage des Nachtragshaushaltes 2024 ist der Haushalt 2024.

Im Einzelnen ergeben sich auf Grund des Nachtragshaushaltes folgende Verände-
rungen bei den Einnahmen, Ausgaben und Kreditermächtigung:

Einnahmen Ausgaben

Haushalt 2024 23.500.385.300 Euro 23.500.385.300 Euro

Veränderung 

Nachtragshaushalt 
2024

+ 326.606.500 Euro

- 662.905.300 Euro

- 336.298.800 Euro

+ 17.787.800 Euro

- 354.086.600 Euro

- 336.298.800 Euro

Nachtragshaushalt 
2024

23.164.086.500 Euro 23.164.086.500 Euro

Kreditermächtigung

Haushalt 2024 6.937.784.700 Euro

Veränderung 

Nachtragshaushalt 
2024

- 622.905.300 Euro

Nachtragshaushalt 
2024

6.314.879.400 Euro

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert.
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Zu § 2 Änderung des Haushaltsgesetzes 2024

Zu Nr. 1

Absenkung der Nettokreditaufnahme aufgrund der Ansatzreduzierung der aus Not-
kredit finanzierten Ausgaben, der Zinsausgaben sowie einer Entnahme aus dem 
Sondervermögen Bürgerenergie.

Zu Nr. 2

Aktualisierung entsprechend der Absenkung der Nettokreditaufnahme sowie der 
Marktentwicklung.

Zu Nr. 3

Ergänzung um die Möglichkeit der Rücklagenzuführung, da die Feststellung von Min-
derausgaben zum Jahresende und die damit verbundenen Jahresabschlussbuchun-
gen sich teilweise ins Folgejahr erstrecken. Eine Zuführung von Haushaltsmitteln zu-
gunsten des Programms IMPULS ist dann nur noch über die Rücklage IMPULS 2030
möglich.

Zu Nr. 4

Hinsichtlich der bisherigen Darlehenslaufzeit von bis zu 6 Jahren haben Rückmel-
dungen von Wirtschaftsverbänden und Gemeinden sowie erste Förderprojekte im 
Baulandfonds gezeigt, dass diese Darlehenslaufzeit auch unter Berücksichtigung des
Grundstückserwerbs vor B-Plan-Aufstellung in der Praxis nicht ausreichend ist. Von 
Darlehensnehmern wird das Risiko gesehen, dass Refinanzierungs- und Entwick-
lungszeiten damit deutlich auseinanderfallen. Dieses gefährdet die Tragfähigkeit und 
Umsetzung möglicher Förderprojekte. Da in beiden Richtlinien eine Weitergabe der 
Zinskosten an die Investoren erfolgt, entstehen dem Landeshaushalt durch eine Ver-
längerung der Darlehenslaufzeit auf nunmehr bis zu 10 Jahre keine Kosten. Vielmehr
führt diese längere Darlehenslaufzeit zu einer Haushaltsentlastung, da der mögliche 
Verlustausgleich der einzelnen Projekte dadurch weiter in die Zukunft verlagert wird 
und damit barwertig geringer ausfällt.

Zu Nr. 5

Die vorhandenen Ermächtigungen im Haushaltsgesetz 2024 zur Einrichtung von Ti-
teln und Haushaltsvermerken decken nicht den Fall ab, dass Rückerstattungen aus 
Notkrediten der Vorjahre oder anderweitige Einnahmen in diesem Zusammenhang 
nach dem gemäß Haushaltsführungserlass vorgesehenen Verfahren über Rückla-
genbuchungen zur Sondertilgung eingesetzt werden können.
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Zu Nr. 6

Seit dem 1. Juli 2024 gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Cannabisgesetzes 
(CanG), die sich auf Anbauvereinigungen und Ordnungswidrigkeiten durch Einzelper-
sonen beziehen. Die Landesregierung hat am 18. Juni 2024 die Landesverordnung 
zur Durchführung des CanG beschlossen und darin die örtlichen Ordnungsbehörden 
für die Verfolgung der in § 36 Abs. 1 Nummer 1 bis 4 Konsumcannabisgesetz 
(KCanG) sowie der in § 27 Medizinal-CannabisGesetz (MedCanG) aufgezählten Ord-
nungswidrigkeiten für zuständig erklärt. Für die örtlichen Ordnungsbehörden entsteht 
somit ein Mehraufwand, während das Bußgeldaufkommen aus Umsetzung und Voll-
zug des Cannabisgesetzes gemäß § 90 Absatz 2 Satz 1 OWiG der Landeskasse zu-
gewiesen ist. Um den zusätzlichen Aufwand bei den örtlichen Ordnungsbehörden 
auszugleichen, haben der Städteverband Schleswig-Holstein, der Schleswig-Holstei-
nische Gemeindetag e.V. und die Landesregierung vereinbart, eine Verwaltungsver-
einbarung zur Überlassung der erhobenen Bußgelder abzuschließen. Diese Verwal-
tungsvereinbarung bedarf einer haushaltsgesetzlichen Ermächtigung. Die gerichtlich 
festgesetzten Bußgelder nach Einspruch sind von der Regelung nicht betroffen. Die-
ses Aufkommen fließt zukünftig der Landeskasse zu.

Zu Nr. 7

Mit Änderung der haushaltsgesetzlichen Regelung soll insbesondere die Möglichkeit 
geschaffen werden, im Haushaltsvollzug 2024 die Stellenplanvermerke in Abhängig-
keit vom weiteren Verhandlungsverlauf zum DigitalPakt (DPS) 2.0 anzupassen und 
die Stellen ggf. für eine Übergangsphase zu erhalten. Entgegen der Annahme im 
Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2024 könnte es im weiteren Verlauf des Jah-
res 2024 nicht mehr zu einem finalen Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern zum DPS 2.0 kommen. Es besteht insbesondere der Be-
darf, die entsprechend eingerichteten Sperrvermerke bei gesondert für den DPS ge-
schaffenen Stellen mit kw-Vermerken abändern zu können.

Zu § 3 Haushaltsübersichten

Wie bei Nachtragshaushalten üblich, soll auf die gemäß § 14 Absatz 1 LHO dem 
Haushaltsplan beizufügenden Anlagen mit Ausnahme der Gruppierungsübersicht 
und der Funktionenübersicht verzichtet werden.
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Übersichten I. Gruppierungsübersicht
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I. Gruppierungsübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben 
nach Gruppen 

- In Tausend € -

















II. Funktionenübersicht

.

II. Funktionenübersicht

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben 
nach Funktionen / Aufgabenbereichen 

- In Tausend € -
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Anlage

Veränderungen Notkredit 2024

- Einzelaufstellung der Ausgabe-Finanzpositionen -

Krisenfelder

Einzelplan Finanzposition Zweckbestimmung Corona-Pandemie

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6 Spalte 7 Spalte 8 Spalte 9 Spalte 10

04 0406.02.52602 Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä. (Notkredit) x 1.100,0 1.100,0 100,0 1.000,0

0406.02.53302 Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen (Notkredit) x 195,0 195,0 120,0 75,0

0406.02.81102 Erwerb von Fahrzeugen (Notkredit) x 671,0 671,0 371,0 300,0

0406.02.81202 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Notkredit) x 4.750,0 4.750,0 4.050,0 700,0

0406.02.88302 Zuweisungen für Investitionen an Kreise und kreisfreie Städte (Notkredit) x 10.579,0 10.579,0 9.359,0 1.220,0

0406.03.89303 Zuwendungen für Wiederaufbaumaßnahmen infolge der Flutkatastrophe 2023 (Notkredit) x 20.000,0 20.000,0 1.000,0 19.000,0

0416.00.68501 Erstattung von Personalkosten an die Wohngeld-Bewilligungsstellen (Notkredit) x 8.000,0 8.000,0 7.507,3 492,7

04 Summe 184.580,4 184.580,4 22.507,3 22.787,7

06 0612.07.53304 Aufträge an Dritte (Notkredit) x 10,0 10,0 35,0 -25,0

0612.07.67103 Ausgaben für die Abwicklung der Hilfsprogramme (Notkredite) x 51.521,0 51.521,0 55.773,8 -4.252,8

0612.07.68204 An öffentliche Verkehrsunternehmen für ÖPNV/SPNV-Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie (Notkredite) x 10.100,2 10.100,2 3.000,0 7.100,2

0612.08.63306 Regionale Entwicklungsmaßnahmen an der Westküste (Notkredit) x 1.000,0 1.000,0 0,0 1.000,0

0612.08.67104 Ausgaben für die Abwicklung von Energie-Hilfsprogrammen (Notkredit) x 600,0 600,0 265,0 335,0

0612.09.67101 Für die Abwicklung von Programmen im Zusammenhang mit Sturmflutschäden (Notkredit) x 2.000,0 2.000,0 290,0 1.710,0

0612.09.88304 An Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Wiederaufbaufonds (Notkredit) x 68.000,0 68.000,0 20.000,0 48.000,0

0614.02.68213 An öffentliche Unternehmen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße (Notkredit) x 45.000,0 45.000,0 27.374,0 17.626,0

0614.02.68306 An private Unternehmen für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und SPNV-Ersatzleistungen auf der Straße (Notkredit) x 5.000,0 5.000,0 4.498,0 502,0

06 Summe 368.739,7 368.739,7 111.235,8 71.995,4

07 0703.01.42709 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte an berufsbildenden Schulen "Vertretungsfonds" (Notkredit) x 1.000,0 1.000,0 300,0 700,0

0710.00.42202 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beamten (Richterinnen und Richter) (Notkredit) x 100,0 100,0 82,9 17,1

0710.00.42802 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Notkredit) x 1.489,0 1.489,0 463,0 1.026,0

0710.00.53330 Erhebung der Anzahl ukrainischer Schüler/-innen(Dashboard) (Ukraine-Mittel) x 0,0 350,0 301,0 49,0

0710.00.63325 Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für zusätzliche Maßnahmen der Schulsozialarbeit für ukrainische Schüler/-innen (Notkredit) x 2.976,0 2.976,0 976,0 2.000,0

0710.04.42710 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte zur Integration ukrainischer Kinder in den Unterricht (Notkredit) x 17.000,0 17.000,0 13.500,0 3.500,0

0710.04.42720 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte (Notkredit) x 6.500,0 6.500,0 3.900,0 2.600,0

0710.31.88331 Landesanteil zur Kofinanzierung des Bundesprogramms (Notkredit) x 92.339,6 92.339,6 58.339,6 34.000,0

Russ. Angriffskrieg 
auf die Ukraine

Natur-katastrophe 
Ostsee-Sturmflut

HH-Ansatz 
2024

in TEUR

HH-Soll 
2024

in TEUR

HH-Soll 
2024 neu 
In TEUR

Minder-
Ausgabe  
in TEUR
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Krisenfelder

Einzelplan Finanzposition Zweckbestimmung Corona-Pandemie
Russ. Angriffskrieg 

auf die Ukraine
Natur-katastrophe 
Ostsee-Sturmflut

HH-Ansatz 
2024

in TEUR

HH-Soll 
2024

in TEUR

HH-Soll 
2024 neu 
In TEUR

Minder-
Ausgabe  
in TEUR

0710.32.88332 Zuweisungen an Träger öffentl. Schulen für Investitionen und Ausstattungen (Notkredit) x 9.645,2 9.645,2 6.645,2 3.000,0

0740.16.63216 An das Land Nordrhein-Westfalen für die Hotline für den Kulturfonds Energie des Bundes (Notkredit) x 12,0 12,0 7,1 4,9

0740.16.68436 Härtefallfonds Energie des Landes Schleswig-Holstein (Notkredit) x 1.000,0 1.000,0 500,0 500,0

0743.02.53306 Zur Erstellung des Digitalen Masterplans Kultur (Notkredit) x 200,0 200,0 135,0 65,0

0743.02.68603 Programmförderung Digitalisierung in der kulturellen Infrastruktur (Notkredit) x 762,0 762,0 761,2 0,8

07 Summe 172.678,4 172.678,4 85.911,0 47.462,8

08 0804.00.68403 Härtefallfonds Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen für die Aufrechterhaltung der Angebote des Tierschutzes aus Notkredit x 630,0 630,0 170,0 460,0

0806.02.68404 Projektförderung für die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein zur Stärkung der Verbraucherberatung aufgrund der Energiekrise aus Notkredit x 1.660,0 1.660,0 1.050,0 610,0

08 Summe 4.272,1 4.272,1 1.220,0 1.070,0

10 1003.00.42702 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte (Notkredit) x 816,0 816,0 877,0 -61,0

1003.00.68102 Entschädigungen bei Berufsausübungsverboten und Absonderungen sowie Entseuchungsmaßnahmen (Notkredit) x 19.980,0 19.980,0 5.430,0 14.550,0

1007.00.63301 x 12.000,0 12.000,0 1.400,0 10.600,0

1007.00.63316 An örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (Notkredit) x 4.178,2 4.178,2 0,0 4.178,2

1007.03.68409 Unterstützungsmaßnahmen für Kindertageseinrichtungen zum Thema Traumapädagogik (Notkredit) x 70,0 70,0 0,0 70,0

1009.04.42704 Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte (Notkredit) x 3.959,0 3.959,0 2.700,0 1.259,0

1009.04.42804 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Notkredit) x 5.150,0 5.150,0 3.930,0 1.220,0

1009.04.51804 Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (Notkredit) x 2.500,0 2.500,0 1.500,0 1.000,0

1009.04.52704 Dienstreisen (Notkredit) x 20,0 20,0 8,0 12,0

1009.04.53308 Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen (Notkredit) x 90.907,3 80.907,3 60.907,3 20.000,0

1009.04.68108 x 40.922,5 40.922,5 20.922,5 20.000,0

1009.04.81204 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Notkredit) x 4.755,0 4.755,0 3.000,0 1.755,0

1009.07.63308 x 6.900,0 6.900,0 6.500,0 400,0

1009.07.68409 Förderung von Sprache, Erstorientierung und Kursabschlüssen (Notkredit) x 4.000,0 4.000,0 3.000,0 1.000,0

1012.00.63341 Kosten für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer (Notkredit) x 490,0 490,0 0,0 490,0

1012.14.68438 x 2.775,3 2.775,3 884,1 1.891,2

Temporäre Erweiterung der sozialen Ermäßigung in der frühkindlichen Bildung und Betreuung aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise 
(Notkredit)

Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger  in Landesunterkünften, die 
mittelbar und unmittelbar durch die Folgewirkungen des Ukraine-Krieges betroffen sind (Notkredit)

Erstattungen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Rahmen der Aufnahme und Verteilung von Kriegsvertriebenen aus der 
Ukraine (Notkredit)

Förderung der Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge und Zuschüsse zur Einrichtung von Beratungsstellen "Ehrenamtliche 
Flüchtlinge" (Notkredit)
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Veränderungen Notkredit 2024

- Einzelaufstellung der Ausgabe-Finanzpositionen -

Krisenfelder

Einzelplan Finanzposition Zweckbestimmung Corona-Pandemie
Russ. Angriffskrieg 

auf die Ukraine
Natur-katastrophe 
Ostsee-Sturmflut

HH-Ansatz 
2024

in TEUR

HH-Soll 
2024

in TEUR

HH-Soll 
2024 neu 
In TEUR

Minder-
Ausgabe  
in TEUR

10 Summe 303.673,0 303.673,0 111.058,9 78.364,4

12 1210.10.71114 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Boostedt (Notkredit) x 1.006,9 1.006,9 706,1 300,8

1210.11.71102 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Notkredit) x 5.843,5 5.843,5 1.170,9 4.672,6

1210.12.71104 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Rendsburg (Notkredit) x 93,0 93,0 43,6 49,4

1210.13.71115 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in Glückstadt (Notkredit) x 112,2 112,2 94,7 17,5

1220.00.51794 Mehrausgaben aus krisenbedingten Kostensteigerungen bei Bewirtschaftungsleistungen durch die GMSH (Notkredit). x 30.000,0 30.000,0 10.000,0 20.000,0

1221.04.71407 Herrichtung der Unterkünfte in Landesliegenschaften (Notkredit) x 1.000,0 1.000,0 500,0 500,0

12 Summe 164.905,6 164.905,6 12.515,3 25.540,3

13 1315.00.68204 Betriebszuschuss (Sachkosten) für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN SH) (Notkredit) x 800,0 800,0 250,0 550,0

1315.00.88708 An Wasser- und Bodenverbände für Maßnahmen zur Wiederherstellung von Küstenschutzanlagen (Notkredit) x 36.000,0 36.000,0 17.200,0 18.800,0

1315.00.89103 Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN SH) (Notkredit) x 5.400,0 5.400,0 2.360,0 3.040,0

1315.00.89109 x 5.000,0 5.000,0 2.850,0 2.150,0

1318.03.67102 Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitionsbank für Förderprogramme (Notkredit) x 2.270,0 2.270,0 1.785,0 485,0

1318.03.68101 Klimaschutz für Bürgerinnen und Bürger (Notkredit) x 7.000,0 7.000,0 2.717,8 4.282,2

1318.03.68607 Förderung der Wärmewende und innovative Wärmeversorgung (Notkredit)  x 2.500,0 2.500,0 2.000,0 500,0

13 Summe 91.333,7 91.333,7 29.162,8 29.807,2

16 1607.06.89327 Zuweisungen an Schulträger für die Fortsetzung von Schulbau und Schulsanierungen (Notkredit) x 115.842,9 115.842,9 65.842,9 50.000,0

16 Summe 172.334,8 172.334,8 65.842,9 50.000,0

Summe Ergebnis 1.521.140,3 1.521.140,3 439.454,0 327.027,8

Investitionszuschuss für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz SH (LKN.SH) für die Wiederherstellung von 
Küstenschutzanlagen (Notkredit)


